
nicht überschritten ist. Einzelspieler haben seit Jänner
2005 dieselben Rechte wie ein 4-Flight!

Driving Range
Die markierten Rasenab-
schläge sind nur an den
Rasentagen zu nutzen, sonst
sind ausschließlich die Mat-
tenabschläge zu benützen!

Rangebälle
Rangebälle sind Eigentum des Golfclubs und dürfen
nur auf der Range zu Übungszwecken verwendet wer-
den. Das Aufsammeln von Rangebällen aus der
Abschlagzone ist verboten. Die Mitnahme von Bällen
und die Nutzung am Platz führen zu sofortigem
Platzverweis und einem Platzverbot.

Golfcars
Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise im Golfcar.
Das Mitfahren auf Kotflügeln oder auf der hinteren
Stoßstange ist nicht gestattet. Auf allen Güterwegen
gilt die Straßenverkehrsordnung. Güterwege dürfen
nur mit maximal 10 km/h (zügiges Schritttempo)
befahren und gequert werden.

Mobiltelefone
In Wettspielen ist die Verwendung von Mobiltelefonen
untersagt und kann zu Disqualifikation führen.

Bekleidung
Eine der Etikette entsprechende Bekleidung ist obligat.
Jedenfalls werden Blue Jeans, Surf- oder Tennisshorts,
Hotpants, T-Shirts, Ruderleibchen, Jogging- oder
Trainingshosen und ähnliches auf dem Golfplatz nicht
akzeptiert.

Marshall
Die Aufgabe des Marshalls ist es, für die Einhaltung
aller Punkte dieser Platzordnung zu sorgen. Seine
Hinweise sind nicht als persönlicher Angriff auf die

Freiheit der Golfer zu verstehen, vielmehr dienen sie uns
allen dazu, eine möglichst störungsfreie und erholsame
Golfrunde zu spielen. Dem Marshall ist auf Verlangen
eine gültige Greenfee- oder Rangefeekarte vorzuweisen.
Die Nichtbeachtung der Anweisungen des Marshalls
führt unweigerlich um Platzverweis bzw. zu einer Sperre.

Kinder am Golfplatz
Kinder sind im Golfclub Atter-
see-Traunsee gerne gesehen.
Sie unterstehen auf der gesam-
ten Anlage der elterlichen
Aufsichtspflicht. Kinder unter 6
Jahren dürfen generell nicht auf
den Platz, Kinder über 6 Jahren mit PE dürfen in Be-
gleitung von Erwachsenen mitgenommen werden. Eltern
sind für die Einhaltung der Platzregeln des Golfclubs
Attersee-Traunsee durch ihre KInder verantwortlich.

Hunde
Hunde sind bis auf Widerruf willkommen. Damit das
auch so bleibt, sind Hundehalter dazu verpflichtet, fol-
gende Regeln einzuhalten:

• Hunde unterstehen auf der Anlage der Aufsichtspflicht
des Hundehalters. Der Besitzer haftet für seinen Hund.

• Jegliche Störung des Spielbetriebes ist zu unterbin-
den. Gelingt es nicht, muss der Hund sofort vom Platz.

• Für die Kotbeseitigung auf der gesamten Anlage ist
der Hundehalter zuständig, das Mitführen eines
„Gassi-Bags” ist verpflichtend.

• Hunde dürfen Tees, Greens und die Bunker nicht be-
treten.

• Das Mitführen von Hunden in die Garderobe ist verboten.
• Es besteht generelle Leinenpflicht am gesamten

Golfareal (Übungsanlage, Golfplatz, Parkplatz und
Clubhaus).

Wir wünschen ein schönes Spiel und erholsame
Stunden im Golfclub Attersee-Traunsee.
Der Vorstand
Golfclub Attersee-Traunsee A-4844 Regau, Riedl 2, Tel.: +43 (0) 7672 / 22 202
Fax: +43 (0) 7672 / 22 202-4, E-Mail: office@atterseegolf.at, www.atterseegolf.at



• Von den Grüns zu den Tees sind ausnahmslos die be-
festigten Wege zu benützen.

• Das Puttinggreen darf nicht zum Chippen & Pitchen
verwendet werden.

Abschlagzeiten
Der Golfplatz darf ausnahmslos nur mit eingetragener
Startzeit bespielt werden. Die Startzeit kann während der
Öffnungszeiten täglich von 8.00 bis 18.00 Uhr im Sekre-
tariat sowie über Internet unter www.golf.at/teetimes
gebucht werden. Alle Spieler benötigen eine Green-
feekarte, auch wenn sie als Mitglied kein Greefee zu ent-
richten haben. Die Greenfeekarte sowie das Bagtag für
Mitglieder sind sichtbar am Golfbag anzubringen. Wir
ersuchen, nicht benötigte Startzeiten rechtzeitig zu stor-
nieren. Bei mehrmaligem, unentschuldigtem Verfallen-
lassen einer Startzeit, wird die Reservierungsberechtigung
entzogen.

Entfernungsmarkierung
Die Entfernungen sind durch grüne Pflöcke jeweils bis
Grünanfang wie folgt markiert: 100 m mit grün-roten,
150 m mit grün-gelben und 200 m mit grün-weißen
Pflöcken. Die Entfernungsangaben der Messpunkte auf
den Abschlägen sind bis Grünmitte gemessen.

Pin-Positions
Die Scorekarte des GC Attersee-Traunsee sind mit
einem Farbcode für die Pin-Positions (Spalte mit der
Bezeichnung „PP”) des Tages versehen. Die Farbe der
Greenfeekarte gibt an, welche Farbe für den aktuellen
Tag gilt. Beispiel: Greenfeekarte in hellgrün bedeutet
zentrale Pin-Position auf Grün 1.

Wasserhindernisse
Sind mit roten (seitlich) oder gelben (frontal) Pflöcken
oder Bodenmarkierungen (färbige Linien) gekennzeich-
net. Der Teich auf Bahn 3 ist generell seitliches Wasser.

Out
Die Out-Grenzen sind durch weiße Pflöcke gekenn-
zeichnet.

Boden ist Ausbesserung
Ist durch blaue Pflöcke, blaue Leinen oder blaue Far-
ben am Boden gekennzeichnet.

Bewegliche Hemmnisse (Regel 24-1)
sind alle Distanzmarkierungen sowie Steine und Äste
im Bunker.

Unbewegliche Hemmnisse (Regel 24-1)
sind alle Straßen und Wege, alle Teile der Beregnungs-
anlage, Bänke, Ballwäscher mit Müllkübel und Ab-
schlagtafeln, sämtliche Neuanpflanzungen sowie
gestützte oder geschützte Bäume.

Erdgänge grabendes Tier (Regel 25)
Maulwurfhügel, soweit sie nicht eingeebnet sind – gilt
auch im Rough. Wenn sie nur den Stand betreffen, darf
keine Erleichterung in Anspruch genommen werden.

Toilette
Links hinter Grün 4 befindet sich im landwirtschaft-
lichen Wirtschaftsgebäude eine Toilettanlage sowie ein
Aufenthaltsraum als Gewitterunterstand. Der Unter-
stand ist zwischen Bahn 4 und 5, zwischen 6 und 7 so-
wie zwischen 13 und 14 leicht erreichbar. 

Softspikes
Die Anlage (Brücken, Clubhaus, Caddieraum, etc.) ist
auf Soft-Spikes ausgelegt, daher ist das Verwenden
von Schuhen mit Metall- oder Ceramik-Spikes aus-
nahmslos untersagt!

Schlägerset
Jeder Spieler muss ein eige-
nes Set mit Golftasche be-
nutzen.

Durchspielen
Schnellere Flights müssen durchgelassen werden.
Beim Ballsuchen müssen wartende Flights ebenfalls
durchgelassen werden, auch wenn die Suchzeit noch

Es gelten die Regeln von R&A St. Andrews, dem ÖGV
und die Platzregeln des Golfclub Attersee-Traunsee laut
Aushang im Schaukasten am Gang zu den Umkleide-
räumen.

Der Vorstand weist darauf hin, dass auf Verstöße gegen
Platzregeln vom Marshall oder Vorstand einmalig münd-
lich hingewiesen wird. Im Wiederholungsfall wird vom
Vorstand eine zweiwöchiges Platzverbot ausgesprochen.

Besondere Schonung
der neuen Golfanlage
Die Golfanlage des GC Atter-
see-Traunsee ist noch sehr
jung und benötigt noch einige
Zeit, um die volle Reife zu
erlangen. Es ist daher unbe-
dingt erforderlich, dem Golfplatz und aber auch der
Übungsanlage größtmögliche Schonung zukommen zu
lassen. Es gelten daher bis auf Widerruf folgende allge-
meine Regeln:

• Neuansaaten dürfen nicht betreten oder befahren werden
• Alle Neupflanzungen gelten als geschützte Bereiche,

es muss gedropt werden. Auch bei „Boden in Aus-
besserung” muss gedropt werden.

• Da die Platzpflege noch viele Sondermaßnahmen er-
fordert, haben Greenkeeper wochentags bis 12.00 Uhr
unbedingtes Vorrecht am Platz!

Generelle Platzschonung
Folgende generelle Verhaltensregeln sind unbedingt 
einzuhalten:

• Jeder Spieler hat eine Pitchgabel mitzuführen und
eigene Pitchmarken auszubessern.

• Probeschwünge auf den Abschlägen sind nicht gestattet
• Jeder Spieler ist verpflichtet, Divots zurückzulegen und

Bunker rechen.
• Grüns, Vorgrüns, Abschläge und gesperrte Bereiche

dürfen nicht mit Trolleys/Carts befahren werden.


